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wissen

Bleiben Sie auf der sicheren Seite
Chondroitinsulfat kann Arthrose stoppen: Dies bestätigte die STOPP-Studie1. Bei ihr kam ein  

Chondroitinsulfat zum Einsatz, das als Arzneimittel registriert ist. Das Resultat auf entsprechende 

Nahrungsergänzungsmittel zu übertragen, ist unzulässig, da sich Chondroitinsulfate strukturell   

und in ihren Eigenschaften stark unterscheiden können.   Manuel Lüthy

Anhand der Aufmachung ist nicht immer gleich 
ersichtlich, ob es sich bei einem Produkt um ein 
Arznei- oder um ein Nahrungsergänzungsmit-
tel handelt. Sowohl die Verpackungen wie die 
Darreichungsformen (Kapseln, Tabletten, Pul-
ver, Flüssigkeiten usw.) der Wirkstoffe bzw. In-
haltsstoffe können sich für Konsumenten, die 
mit der Materie nicht vertraut sind, zum Ver-
wechseln ähneln.

Arzneimittel vs. Nahrungs
ergänzungsmittel
Arzneimittel sind zur Behandlung von Krank-
heiten bestimmt und richten sich demnach an 
kranke Personen.
Demgegenüber sind Nahrungsergänzungsmit-
tel für Gesunde bestimmt und dienen, wie ihre 
Bezeichnung erkennen lässt, zur Ergänzung – 
zur Vervollständigung der Ernährung.
Ein Arzneimittel zu registrieren ist kostspielig 
und zeitaufwendig: «Wer ein Arzneimittel zur 
Zulassung bringen will, muss beschreiben, bei 
welchen Krankheiten es wirkt. Er muss belegen, 
dass das Arzneimittel qualitativ hochstehend, 
sicher und wirksam ist, und muss zu diesem 
Zweck eine Dokumentation über die pharma-
kologischen und toxikologischen Prüfungen 
 erstellen, die pharmakologische Aktivität und 

die Verträglichkeit nachweisen und klinische 
Studien durchführen.»2 So beschreibt die Für-
sprecherin Sylvia Schüpbach die hohen Zu-
lassungsanforderungen an ein Medikament. 
Arzneimittel stehen unter ständiger Qualitäts-
kontrolle, von den Rohstoffen über die Produk-
tion bis zur Endkontrolle, wobei die Kontrollen 
von Swissmedic vorgegeben und durch diese 
 sichergestellt werden.
Der Weg eines Nahrungsergänzungsmittels 
von der Idee bis zum fertigen Produkt ist mit 
ungleich weniger Aufwand verbunden. Schüp-
bach: «Sie können ohne Registrierung oder Zu-
lassung in Verkehr gebracht werden, wenn ihre 
Zusammensetzung im Lebensmittelrecht um-
schrieben ist; wer es herstellt, unterliegt der 
Selbstkontrolle. Bei solchen Nahrungsergän-
zungsmitteln braucht es weder klinische Versu-
che noch andere Wirksamkeitsstudien, damit 
sie auf den Markt gebracht werden können. Nur 
wenn sie Stoffe enthalten sollen, die noch nicht 
umschrieben sind, müssen sie vom BAG be-
willigt werden.»
Nahrungsergänzungsmitteln kann daher keine 
klinische Wirkung zugeschrieben werden, nicht 
zuletzt auch weil die empfohlenen Tagesratio-
nen um ein Vielfaches unter der für eine kli-
nische Wirkung erforderlichen Dosis liegen. Da 

sie dem Körper Nährstoffe zuführen, wird an-
genommen, dass sie im gesunden Körper eine 
ernährungsphysiologische Wirkung zeigen. 
Diese Annahme ist jedoch nicht durch klinische 
Studien belegt, sondern wird durch Deduktion 
aus allgemeinen Erkenntnissen oder aus Litera-
turdaten abgeleitet.
Die Qualität von Nahrungsergänzungsmitteln 
sollte durch den Hersteller in Eigenregie geprüft 
werden. Da Nahrungsergänzungsmittel Lebens-
mittel sind, stehen dabei nicht die Qualität  
oder die Mengen der Ausgangsstoffe im Vor-
dergrund, sondern primär die Hygiene sowie  
Sicherheitsaspekte (Stichwort Allergien).

Triage durch Apotheke ist von
zentraler Bedeutung
Apotheken haben eine wichtige Aufgabe: Sie 
müssen ihre Kunden richtig triagieren – Kon-
sumenten von Patienten unterscheiden, bei 
Letzteren eine medizinische Erstbeurteilung 
vornehmen sowie Behandlungsdringlichkeit, 
-art und -kompetenz richtig festlegen. Kunden, 
deren Leiden nicht hinreichend abgeklärt wer-
den kann, müssen sie an einen Arzt verweisen.
Besteht beispielsweise bei einem Patienten Ver-
dacht auf Arthrose, sollte diese durch ein Rönt-
genbild bestätigt und eine entzündliche Krank-
heit (rheumatoide Arthritis) ausgeschlossen 
werden. Dies kann nur der Arzt.
Werden bei Verdacht auf Arthrose – ohne be-
stätigte Diagnose und ohne Therapie – Nah-
rungsergänzungsmittel zur Behandlung abge-
geben, ist dies nicht nur leichtfertig, sondern 
für den Apotheker letztlich auch kontrapro-
duktiv. Denn der Patient muss ein Produkt sel-
ber berappen, das die erhoffte Wirkung gar 
nicht erzielen kann; enttäuscht wird er diese 
Apotheke nicht mehr aufsuchen.
Wird als «Therapie» die Einnahme der doppel-
ten oder dreifachen Tagesration des Nahrungs-
ergänzungsmittels empfohlen, so erhöhen sich 
die Kosten für den Patienten auf das Doppelte 
oder Dreifache. Trotzdem kann eine klinische 
Wirkung nicht gewährleistet werden: Denn 
Nahrungsergänzungsmitteln fehlt es an Wir-
kungsnachweisen. Zudem bleibt die Frage  
nach der Qualität der Nahrungsergänzung 
 weiterhin offen.

Chondroitinsulfat ist nicht gleich 
 Chondroitinsulfat
Mit Chondroitinsulfat wird eine Gruppe von 
Molekülen bezeichnet, die zu den Mucopoly-
sacchariden gehört: die Chondroitinsulfate. Je 
nach Herkunft können sich Chondroitinsulfate 
in drei charakteristischen Merkmalen unter-
scheiden: dem Molekulargewicht, der Anzahl 
Sulfat-Gruppen pro Disaccharid-Einheit und 
dem Sulfatierungsmuster (s. Strukturformel). 
Diese Merkmale können durch Extraktions- 
und Reinigungsprozesse noch massgeblich ver-
ändert werden. In Bezug auf Resorbierbarkeit 
und Rezeptorbindung weist somit jedes End-
produkt andere spezifische Eigenschaften auf.

Klinische Studien belegen Wirksamkeit 
eines speziellen Chondroitinsulfates
Eines dieser Chondroitinsulfate ist als Swiss-
medic-registriertes und rezeptpflichtiges (Liste B) 

Medikament (Condrosulf®) in verschiedenen 
Darreichungsformen auf dem Markt. Rund 
ein Dutzend Studien belegen die Wirkung  
dieses Medikamentes, das für die Behandlung 
von degenerativen Gelenkerkrankungen wie 
Gonarthrose, Coxarthrose, Fingergelenkar-
throse zugelassen ist. Exemplarisch für die  
diversen klinischen Untersuchungen sei die 
kürzlich  publizierte, gross angelegte STOPP-
Studie1 erwähnt. 

Nahrungsergänzungsmittel sind  
keine Medikamente
Aus den oben erwähnten Gründen können die 
mit diesem speziellen Wirkstoff erzielten Resul-
tate nicht auf andere Chondroitinsulfate – wie 
sie beispielsweise in Nahrungsergänzungsmit-
teln enthalten sind – übertragen werden.
Beachtet werden sollte auch, dass für das Inver-
kehrbringen von Nahrungsergänzungsmitteln 

mit einem bestimmten Chondroitinsulfat keine 
eigenen klinischen Studien vorgelegt werden 
müssen. Somit liegen für Nahrungsergänzungs-
mittel weder Wirksamkeitsnachweise vor, noch 
sind Untersuchungen vorhanden, die belegen 
könnten, dass die Struktur des in Nahrungser-
gänzungsmitteln verwendeten Chondroitinsul-
fates mit der des Wirkstoffes, der in den er-
wähnten klinischen Studien untersucht wurde, 
identisch ist. n
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Strukturformel

Chondroitinsulfate sind lineare Polysaccharide mit sich wiederholenden Disacch harid-Einheiten  
aus D-Glucuronsäure und N-Acetyl-D-galactosamin. Die bis zu drei Sulfatgruppen pro Disaccharid- 
Einheit sind kovalent gebunden. 
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